
312 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV.GP 

1980 04 15 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX 1980, mit 
dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 

geändert wird 

Der Natiüna<lrat hat heschlüssen: 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
BGBl. Nr. 376, ·zuletzt geändert durch das Bun
desgesetz BGBl. Nr. 550/1979, mirrd wie fülgt 
geändert: 

1. Im § 2 Ahs. 1 lit. c tritt an die StelLe des 
Punktes em Beistrich; dem § 2 Aibs. 1 ist folgende 
lit. d anzufLLgen: 

"d) für vüLljährige Kinder, die ,das 27. Lehens
ja:hr noch nicht vollendet haben, für die 
Dauer vündrei Monaten nach Abschluß der 
BerufsausbiLdung, sof.ern sie 'weder den 
Präsenzd'ienst nüch den ZiV!ildienst Leisten." 

2. § 5 Aibs. 3 hat a;u lauten: 

,,(3) Kein Anspruch auf FamiilienJbeihiLfe be
steht für Kinder, denen Unterhalt vün ihrem 
Ehegatten oder ihnetn frlÜhel1en Ehegatten zu 
leisten ist." 

3. § 6 Aibs. 1 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Anspruch auf F~milienbeihilf,e hahen 
auch minderjähl1iJ~e Vdlwaisen, wenn 

a) sie ~m Inland einen Wohnsitz oder ihren 
,gewÖIhnlichen Aufenthalt halben, 

b) iihnen nicht Unterhailt vün ihrem Ehe
gatten oder ihrem fI'lÜheren Ehegatten zu 

leisten ist und 
c) für sie keiner anderen Persün Fa<milien

beihiLf.e zu ,gewähI1en ist." 

4. § 6 A'bs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) VülljäihI1ige Vüllwaisen haiben Anspruch 
auf Familienbeihil<fe, w,enn aUif sie die Voraus
setz\fTI'gen des Abs. 1 Et. abis c zutr,effen und 
wenn sle 

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vüMendet 
halben und für einen ,ß,eruf ausgebildet 

w:erden ode'r in einem erlernten B.eruf in 
einer Fachschule fortgoebildet werden, sofern 
ihnen durch den SchuLbesuch di,e Ausübung 
ihres Berufes nicht möglich ist,oder 

!b) das 27. Lebensjahr noch nicht vol1endet 
halben, für die Dauer von drei, Münaten 
nach Abschluß ,der Berufsausbildung, süfern' 
sie weder den Präsenz dienst nüch den 
Zivildienst leisuen, od'er 

c) wegen :einer vor Vollendung des 21. Lebens
jahl'es oder während ein,er späteren Berufs
ausbiMung, jedoch spä,testens vor VoUen
,dung des 27. Lebensjahres, eingetretenen 
körperlichen oder geisüg,en B,ehinderung 
vüraussichtlich dauernd außerstande sind, 
sich selbst den Unterhalt :cu verschaffen, 
und sich in keiner Anstaltspf1ege befin
den." 

5. § 8 Albs. 1bis 3 hat zu ,lauten: 

,,§ 8. (1) Der einer Person zustehende Betrag 
an FamilienJbeihilfe bestimmt sich nach der An
zahl und dem Alter der Kinder, für die ihr 
Famiti,enibeihiLfe gewährt wird. 

(2) Die Famil~enlbdhiLfe heträgt für jedes Kind 
monatlich 1 000 S. nie Fam1lienbeihilfe erhöht 
sich für jledes Kind ab B:eginn des KaLender
jahres, in dem das Kind das 10. Lebensjahr vüH
endet, um münatlich 50 S. 

(3) Die Familienbeihilfe einer Vüllwaise (§ 6) 
beträ'gt müna.tlich 1 000 S; sie erhöht sich aJb 
Beginn des Kalenderjahres, in dem die Vüllwaise 
das 10. Lebensjahr vo11endet,.um mona.tLich 50 S." 

6. § 12 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Erstreckt sich die Auszahlungsverfügung 
gemäß Ahs. 2 nicht auf die gesamte, dem An
spruchsberechtigten zustehende Familienibeihillfe, 
sondern nur aUif d:ie FaJmiliienbeihilfe für einreine 
Kinder, so. sind die aus Gründen des Alters oder 
einer ,el1heblichien BehinderUing vürgesehenen Er
höhungen den Kindern zuzurechnen, für welche 
die Erhöhungoen Igewährt werden." 
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2 3U der Beilagen 

7. Nach § 42 wind eingefügt: 

,,§ 42 a. Das BundesministeriU/m für Finanzen 
kann die Al1beitslöhne bestimmter Dienstnehmer 
von der Beitra,gsgrundlage für den Dienstgeber
heitra;g zum Ausgleichsfonds für Fami<lilenibei
hi1~en .ausnehmen, wenn die Dienstnelhmer von 
einem Dienstgeber im Ausland zur Dienstlei
stung in das Inland entsendet wurden oder die 
Dienstnehmer von einem Dienscgeber im Inland 

zur Dienst!ei~tung in das Ausland entsendet wur
den und die Dienstnehmer vom Anspruch auf di1e 
Familienbeihilfe 'gemäß § 4 ausgeschloss,en sind." 

Artikel 11 

(1) Art. I Z 5 und 6 tri,tt mit 1. Jänner 1981 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung ,dieses Bund~gesetrz.es 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

Erläuterungen 

Der vürlieg,emde Gesetzentwurf soll im wesent
lichen eine Neug:estaltung der Famili'enheihiIfe 
heflhernren. Die Familienbeihilfe ist derzeit nach 
der' A1nzaihl der Kinder gestaffelt, .für welche eine 
Person anspruch~berechtigt ist. Bereits m]t dem 
Bundesgesetz vom 9. Juni 1976, BGBL Nr. 290, 
wurde jedoch ,ein Schritt in die Richtung gesetzt, 
für jedes Kind ,einen gLeich hohen Betrag an 
Familienbdlhl1fe zu 1gewähren. Dieses Zi.el sollte 
in Etappen erreicht werden, weil die Realisierung 
in einem Zug ,einen zu hohen final1iZiieHen Auf
wand erfordert hätte (siehe 228 der Beilagen zu 
den st,en. p.rot . .des NR XIV. GP). Nunmehr 
soll die GleichziJehUJng der FamilienibeihiM.e für 
jedes IGnd ~bgeschlossen werden; es ist daher 
eine gleich hOlhe B,eihilfe für j,edes Kind im Aus
maß von 1 000 S monatlich VTOr,gesehen. Ergänzt 
soll diese Maßnahme durch Einführung einer 
altersgestaffelten Familiientbei'hil.fe werden. Für 
ein Kind soll ab Beginn des Kalenderjahres, in 
dem das Kind das 10. LebensJahr vo,Uendet, eine 
höhere FamiE,enlbe~h~J.fle gewährt werden. Vor
erst ist ein Er1höhungshetrag V'Ün Imonatlich 
50 S vorgesehen. Diese Erlhöhungen sollen mit 
1. Jänner 1981 in Kraft treten. 

Die Einführung einer altersgesta.ffelten Fami
liettbeirhilf'e ,erfordert bei Iden Dienstgebern und 
auszahlenden S,tdlen, welche dlie FamiJienJb.ei
hilfenausza:hlUing mittels einer elektronischen 
Datenveral1heitungsaJnla,ge durchführen, eine ·ent
sprechende Vorhereitungs1zeit, sodaß ein Zeitraum 
von ungefärhr ,einem halben Jahr zwischen Kund
machung und Imrafttreten der einschlägigen ß.e
stimmungen des Gesetzes notWlendig ist. 

Es istÜlberd:ies~n Aussicht genommen, die 
Altersstaffdung mit 1. Jä,nner. 1982 weiter aus

, zubauen, wobei das Ausmaß der Erhöhung von 
den im Fami1ienlastenausgleich sodann zur Ver
fügung stehenden MitteI,n arb'hän'g.en wird. 

Eine weitere Anderung Ibetnifftdie verhei
rateten Kinder.' Wähl'end del'Zieit g~mäß § 5 

Ahs. 3 des Familienllastenaus.gleichsgesetzes 1967 
für verheiratete Kinder genereLL k,ein Anspruch 
amf Fami.1ienbcihi'Lfe hesteht, soll in Hinkunft 
em Anspruch auf Fam~lienJbeihilfe fü,r solche 
Kinder dann Ibestehen, wenn die Eltern nom 
zur Untem.altsleistung verpflichtet sind. 

DiefinanziJe11en Auswirkungen der beabsich
tigten Maßnahmen werden wie follgt geschätzt: 

a) Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 

Die j;vhrlichen Kosten, mit denen der Aus
gleichsfonds für FamilienbeihjJfen belastet wird, 
ibetragen aJb 19'81: 

a) f.ür ,die' gener.el'le Fami1ientbei-
hil,f.enerhöhung .... ; ...... , 1 200 Mill. S 

h) für die Altersstaffelung .... 660 MiLl. S 

c)! für die VIerheirateten Kli,n-
der ...................... 70 Mill. S 

insgesamt: 1 930 MiU. S 

Der dadurch heim Ausgleichsfonds für Fami
lien:beihilfen vor.aussich,tlich entstehende Geba
'runlgsabgang für 1981 in Höhe von rund 
1 Ml'd. S findet .in ~lem Reservefonds Deckung. 

b) Allgemeine Haushaltsmittel des Bun,des 

Darüiber hinaus wird d,er Bund mit ca. 
70 Mio. S durch die rBezveher von hmilienbei
hilfen, die der Bund aus ,eig,enen Mitteln zu 
tragen hat, helastet (siehe § 46 Abs. 1 des Fami
lienlastenausgleich&~esetzes 1967). 

Zu den ,einze1nen ß.estimmungen wird be
m,erkt: 

Zu Art. I Z 1 (§ 2 Abs. 1): 

Diese Bestimmung soll dem Umstand Rechnung 
tragen, daß Kinder OIft unmitteDbar nach Beendi
gung der B:erufsausbildung :nicht ilhr,e Berufs
tätigkeit aufnehmen körun.en. So können zB die 
Absolventen der Päd.agogischen Abdemienim 
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Hinblick auf ,die nach Abschluß der Berufsaus- Zu Art. I Z 3 (§ 6 Abs. 1): 
bild'Ung fallenden al1~emeinen Sch.ulferieners't 
mit Beginn dies neuen Schuljahres ihre Berufs

Entspricht der Neufassul1lg des § 5 Ahs. 3. 

tätigkeit awfnehlmen. Es soll dather in diesen Zu Art. I Z 4 (§ 6 Abs. 2): 
Fällen die FamilienJbeihilfe für dl1ei Monate 
weitergewä:hrt wer.den, wenn kein 'sonstiger Aus
sch:ließungsgnmd vorLiegt (~B eigene Einkün,fte 

Entspricht der Ergänzun,g ,des § 2 Ahs. 1 durch 
Anfü,gung einer Et. d (siehe Art. I Z 1). 

des Kindes von über 1 500 Saus el:ner sonstigen Zu Art. I Z 5 (§ 8 Abs. 1 bis 3): 
El'wer1hstätigkeit). 

Tritt das Kind innerhaLb von drei Monaten 
nach Beend~gung der BerufsausbüldUing den Prä
senzdienst oder den Zivildienst an, süll ein An
spruch auf diie Familienheihilfe für die Zeit des 
Präsenzdienstes oder Zivildienstes nicht gegeben 
sein, weil für volljährige Kin:der w~hrend dieser 
Zeit auch sonst kein Anspruch auf FamilienJhei
hiLfe <besteht. Eine andere iBeha.ndlung der Prä
senzdiener ·od:er Zivildiener ,für die Zeit nach 
Albschluß derBerufsau~bildu11lg als für die Zeit 
vor Beendigung der Berwfsa,usbildung wäre mit 
dem v,erfa·ssungsgesetzlichen Gleich!heit&grundsa tz 
nicht verei!1lbar. 

Zu Art. I Z 2 (§ 5 Abs. 3): 

In Hinkunft sohl d:;ür Kinder, die 'bereits ver
heiratet sind, dann ·ein An'spruch auf Familien
beiJhiIf.e besuehen, wenn deren Unterhalt nicht 
vorn Eihiegatten zu leisten ,ist. Di,es wird insbe
sO!1ldere der Fall sein, wenn der Ehegatte noch 
in Berufsaus'bildung steht und daher noch nicht 
selbsterhaltungsfähig ist. Da die Unterhaltslei
stung in diesen FaHen weiter<hin d:i.e Eltem he
lastet, erscheint die Gewährung der Familienbei
hilbe auch ger,echdertigt. Ebenso soll im Falle 
eines Igeschiedenen Kindes bei den Eltern nur 
dann ein Anslpl'uch auf FamilienibdhiUe gegeben 
sein, wenn diese ma!1lgels ,einer Unterha.!tspflicht 
des geschiede!1len Ehegatten des Kindes für dessen 
U nterhal't aufzukommen hahen. Hiebtei ~ommt es 
jedoch n,jcht darauf <ln,ob ·der Igeschi,edelne Ehe
gatte UnterthaLt tatsächlich leistet, sond,ern nur 
darauf, ob er zur Unterhaltsleistung verpflichtet 
ist. 

In bezug auf die derzeitige Fassung des § 5 
Abs. 3 ist noch zu 'bemerken, daß der Verfas
sungsgerichtshof ua. in seinen Erkenntnissen 
vorn 18. Juni 1969, Z B 232/68, und vom 
27. November 1969, Z B 235/69, zwar fest
g,estellt hat, daß geglen .die Verfassungsmäßigkeit 
dieser Bestimmung keine Bedenken bestehen. 
Dessenungeachtet hat er jedoch ein Gesetzesprü
fungsverfa.hr,en (Z G 35/79) ml1lgeleitet und m~t 
dem arn 18. März 1980 verkündeten Er~ennt
nisdie iBesümmu!1lg mit Wirkung vom 28. F,e
ber 1981 als verfassungswidrig aufgehoben. Di,e 
vorgeschlagel1le Neufas'sung des § 5 Abs. 3 trägt 
den nUIlJffie:hrigen Bedenk,en des Verfassung'sge
richtshofes gegen d1iedenzeitige Regelung j,eden
faUs RechnUll1lg. 

Derzeit ist die Fami.Ji.enb.eihl1fe nach der An
za.h:l der in ,einer rFam~lie vOl'handenen Kinder 
gestaffelt (Geschwisterstaffelung) j ein besonderer 
Zuschlag ist für jedes erheblich beh~nderte Kind 
vorgesrehen. Die derzeitige Höhe der Familien
beihiHe und die sich d'araus eq~ebende Staff.elung 
sind der nachstehenden ülbersicht zuentneh-
men. 

Unterschieds- Durchscbnitts-
Familienbeihilfe Höbe betrag betrag pro Kind 

für Kind(et) S S s 

ein 910 910 
zwei 1860 950 930 
drei 2930 1070 976,66 
Vler 3900 970 975 
jedes weiterte 1010 1010 982 

Die obige übersicht zeigt, daß die derzeitige 
Staffelung der Familienlbei'hilf.e völtlig unsy~te
ma tisch unld sachlich in keiner Weise hegründJbar 
ist. Di,es.e Staffdul1lg ist vielmehr nur aus der 
historischen Entwicklung zu verstehen. Insbeson
der,e .der Sprung heim dritten KiJl1d ist auf diie 
seiIlierzeit,ige Mütter'beihilfe zurückzuführen, di,e 
durch das Fam~l'ien:lastenaus,gleichsgesetz 19067 in 
die FamilienibeihiIfe eingebaut wurde. Der Ab
fa,1I in der Staffelung beim vierten Kind ist 
eine dadurch bewirkte, heute unlogisch erschei
nende Kornsequenz. 

Die Iderzeitig.e Staffelung der Familienbeihilfe 
nimmt zwar auf die Anzahl der in einer Familie 
vorhandenen Kinder Bedach·t, nlicht jedoch auf 
das Aker der Kinder. So ist für K.,leinkinder und 
Kinder, die sich noch im vorschulpflichtigen Alter 
befinden, dieselbe Famil~enheihilfe Vlorgesehen wite 
für Kinder, die infoilge ihres Alters einen wesent
lich höheren Unterhaltsihedarf halben. Maßnah
men im Familienlastenausgleich, die auf spezifische 
Unterhaltskosten Rücksicht nehmen, sind aLler
dings die frei,en SchulfihrtJen und die fr,men 
Schu~bücher. DieSle Maßnahmen berücksichti,gen 
nicht nur a.ltersspezifische Unterhaltskosten, son
dern decken die in jedem Einzelfall - je nach 
WO'hnort und Schulart - differ.enten Aus1pil
dungs kosten ab. Insoweit läßt die derzeitige 
Situation altersmäßig bedingte Unterhaltskosten 
nicht unberücksichtigt. 

UntersteLlt' man, daß in !einer Familie mit 
mehrel'en K'ind,ern jedenifaHs ein Kind oder meh
r·ere Kinder sich hereits i'n SchulauSibildiuntg be
finden, so· könnte in der derzeitigen Geschwister
staffelung allenfalls ein Ansatz zu einer Alters-
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staffelung gesehen werden. Diese Fiktion ist je
doch in den Fällen, in denen die Kinder alters
mäßig nicht weit auseinanderliegen, nicht zu
treffend. Sie ,erklärt auch :nicht die mehr oder 
weniger wiJ1kürIichen Steig,erungsbeüräge. 

Eine sachlich begründbare .Beihilfenstaffelung 
müßte dav'on ausrgehen, daß die Hohe d,er Fami
lierubeihilf,e bei KJeilllkindern ·und Kindern ~m vor
schulpflichtig.en Alner sehr w.eitgehend die 
Unterhaltskosten deckt. Bei Kindern in höheren 
Alterskategorien verschI.echtel1t sich das Verhält
nis Unterhalts,]msten : FamilienbeiJh~lfe. Diese 
Situation spricht für eine nach dem Alter ,der 
Kindergesta:ffielte Familienlhe.ihiM,e. 

Eine Einteilung der Kinder nach Lebensab
schnitten, die auch den UnterThaltshedarf wesent
lich beeinflussffil, könnte w,ie fo~gt erfolgen: 

1. Kinder im vorschulpflichtig.en Alter, 

2. Kinder vom 6. bis zum 10. Lebensjahr 
(Volksschüler), 

3. Kinder vom 10. bis zum 15. Lebensjahr 
(Endigung der Schulpflicht), 

4. Kinder ab dem 15. Lebensjahr bis zur VoU
jährigk,eit, 

5. Studierende. 

Es ist einleuchnerud; daß ,eine besondere Be
rücksichtigung aller auf,g,ezeigten Stufen schon 
aus administrativen Gründen unmöglich ist. Hin
zu kommt, daß für einzelne dieser Altersstufen 
besondere finanzieIle Zuwendungen vorgesehen 
sind; ·es 'sind dies die Studienbeihilf,en für Studie
rende, die Schul- und Heimheihil.f'en für Schüler 
mittlerer und höherer Schulen ab der 10. hzw. 
9. Schulstufe. Mit Vollendung des 15. Lebens
jahres eines Kindes ist im übrigen ein überaus 
differenter Unlterlhaltsaufwand der Eltern erfo·r
deriEch. ~m wesentlichen sind drei Gruppen von 
Ju:gendlichen zu untersche~den: 

a) Jugendliche in weiterer Schulausbildung; 

ib) Lehrlinge, die bereits über (geringfügige) 
Einkünfte veliügenj -

c) jugendliche Hilfsarbeiter, Anlernlinge usw., 
deren Unterhaltsbedarf bereits durch eigene 
EiJnkünfte voll gedeckt ist:. 

Besonders die in lit. c angeführten Jugend~ 
lichen lass,en eine aus Altersgründen (15. Lebens
jahr)erhöihte FaJmilienbeihi1te Uil1iberechti,gt er
scheinen. Damit dürfte das 15. Lebensjahr -
bei den der1zeitigen AnspruchsV'oraussetzun
gen - für eine besondere BeithiHenerihöhung 
nicht geeignet s·ein. 

Der Eintritt des Kindes in die Schule soUte 
für ,eine Altersstaffelung zugunsten einer kräfti
geren Erhöhung aus Anlaß der Vollendung des 
10. Lebensjahl'e·s des Kindes vernachlässigt werd'en. 
Das Ansteigen des Unterhaltsbedarfes eines ·Kin-

des ist in d1esem Lebensalter auch kräftiger als 
im 6. Lebensjahr. 

Die HÖlhe der FamiEenbeihilf,e' spr.icht auch 
dagegen, das 6. Lebensjahr des Kindes zum An
laß einer Steigerung zu Jliehmen. Die AIters·staff,e
lung sollte daher konzen~riert auf das 10. Le
bensjahrau~ge~ichtet werden. 

Die Einfüihrungeiner Alnersstaffellung setzt 
aber ·eineen'tsprechende Ausrichtung des Grund
betrages an Famili,enbeihilfe voraus. Di.e der
zeitige Geschwisterstaffelung ist - wie bereits 
dar,gelegt - als Grundibetng weder \Sachlich b~ 
gründibar noch vom Standpunkt der Administra
tion gee1gnet. Es ist 'zu bedenken, daß die Fami
li,enbeihilfen in der überwiegenden Mehrzahl der 
FäHe durch die Dienstgeber ausgezahlt wel'den 
und die Be~echnu11!g daher möglichst ,e.infach sein 
soLl. Eihe mehnfache Staffelung istruefür nicht: 
geeignet. 

Voraussetzung für eine Altersstaffelung sollte 
daher sein, daß der Grundbetrag der Familien
beihilfe für jedes Kind gleich hoch istj Zuschläge 
sind dann nur für behinderte Kinder und aus 
Altcrsgründ,en 'Vorzusehen. 

Der vorliegende Entwurf schlägt daher eine 
einheitliche Familienbeihilf'e in Höhe von llUonat- . 
lieh 1 000 S .für jedes Kind und eine Erhöhung 
dieses Betrages um 50 S für Kinder ab dem 
vollendeten 10. Lebensjahr vor. Der Erihöhungs
betrag soll - aus Gr,ünden einer Vereinfachung 
des Bemessungs- und Aus'zahlungsy,erifahrens -
bereits mit Beginn des Kalenderjahres zustehen, 
in dem das Kind das 10. Lebensjahr vollendet. 

Der Enhöhungsbetrag ,für erheblich behinderte 
Kinder soll unverändert bleiJben. 

Zu Art. I Z 7 (§ 42 a): 

Die von der Republik österreich mit etlichen 
Staaten abgeschlossenen zweiseitigen Abkommen 
üher Soziale Sichel1heit sehen in bezug auf die 
Fa:milienbeihil.fen im· allgemeinen vor, daß 
Dienstnehmer, die von einem Diens~geber in 
einem Vertragssta.at zur Dienstleistung in den 
anderen Vertragsstaat entsendet werden; weiter
hin Anspruch auf Pamiliel1'beihilfen nach den 
Recht&vorschrifnen des Vertrags'staates hahen, 
aus dem sie entsendet wurden. Hat aber ein in 
österreich besch~ftigter Dienstnehmer Anspruch 
auf eine igleic..~arti·ge ausländische Beihilfe, dann 
ist er vom Anspruch ,aUlf die österreichische 
Familien1beihilfe gemäß § 4 ausgeschlossen. Es 
wif\d in diesen FäHen von den Vertragsstaaten 
vielfach gefordert, daß dementsprechend auch 
die Beitr:agsleis~ung in den Ausgleichsf'Ünds für 
Familienibeihilfen entfallen soll. Während eine 
einschlägige vertragliche Re,gelung bisher immer 
abgelehnt wurde, sollte durch eine innerstaat7 
liehe Regelung die Mög,Iichkeit einer Ermessens
entscheidung für rbegründete lFäHe Igeschaffen 
wef\den. 
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In analoger Weise soll in den Fällen, in denen heitslohn dieses Dienstnehmers entfallenden 
Dienstnehmer von österreich· in das Aus1an'd Dienstgebel1beitra:ges ahzusehen, wenn der' aus
entsendet werden, die Möglichkeit geschaffen ländische Staat zur Zahlung der Familienbeihilfe 
werden, 'von der Einhebung des auf den Ar- verpflichtet ist. 

Textgegenüberstellung 

Vor g es chi ag e ne Fa s s u n g: 

§ 2 Abs. 1 lit. d: 

(1) Anspruch auf Familien,beihilfe haben Per
sonen, die im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder 
ihren gewöhnlich,cn Aufenthalt haben, 

a) 
Ib) .... . 
c) .... . 

d) für vo!.ljährige Kinder, ,die das 27. Lebens
jahr noch nicht vollendet haben, für die 
Dauer von drei Monaten nach Abschluß 
der Berufosausbildung, sofern sie weder den 
Präsenzdienst noch den Zivildienst leisten. 

§ 5 Abs. 3: 

Gehende Fassung: 

§ 2 Abs. 1 lit. cl: 

(1) Anspruch auf Familienbeihitfe ha,ben Per
sonen, die im Bundesgebiet einen Wo~nsitz oder 
ihren gewöhnlichen Auf.enthalt haben, 

'a) 
:b) 

c) 

neu 

§ 5 Ans. 3: 

(3) Kein Anspruch auf FamilienbeihiLfe besteht (3) Kein Anspruch auf Famili,enlbeihilfe besteht 
,für Kinder, denen Unt,erhalt von ihr,em Ehe- für Kinder, die verheir,atet sind. 
gatten oder ·~hrem früheren Ehegatten zu lei-
sten ist. 

§ 6 Abs. 1: 

(1) Anspruch auf Familienheihilfe halben auch 
minderjährige VolIw,aisen, wenn 
I a) sie im Inland einen Wohnsitz oder ihr,en 

gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
b) ihnen nicht Unterhalt von ihrem Ehe

gatten oder ihrem früheren Ehegatten zu 
leisten ist und 

c) für sie keiner ander,eri Person Familien
beihilfe .zu gewähr;en ist. 

§ 6 Abs. 2: 

(2) Volljährige Vollwaisen haiben AnspruCh auf 
F,amilienbeihi1fe, wenn auf sie die Voraussetzun
gen' des Abs. 1 lit. abis c zutreffen und wenn sie 

a) das 27.' Le<ben'sjahr noch nicht vollendet 
halben und tür einen Beruf ausgebadet 
werden oder in einem erlernten Beruf in 
einer Fachschule fortgeb~ldet werden, so
fern ihnen durch den Schulbesuch die Aus
übung ihres 'Berufes nicht möglich ist, 
oder 

Ib) das 27. Lebensjahr noch nicht vo!.len·det 
haben für die Dauer von drei Monaten 
nach Ahschlußder Berufsausbildung, sofern 
sie weder den Präsenz dienst noch den 
Zivildienst leisten, oder 

§ 6 Abs. 1: 

(1) Anspruch auf FamilienJbeihilfe halhen auch: 
mindeI'ljäihrige Vollw,aisen, wenn 

a) sie im Inland einen Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

b) sie nicht ver'heiratet sind und 

c) für sie keiner andel1en Person Familien
bdhilfe zu gewähr;en ist. 

§ 6 Abs. 2: 

(2) Volljährige Vollwaisen haJben Anspruch auf 
F1amilienheihi1fe, w,enn auf sie die Voraussetzun
gen des Abs. 1 lit. abis c zutreffen und wenn sie 

a) das 27. Lebensjahr noch nicht vol:lendet 
halben und für einen Beruf ausgebadet 
oder in einem erlernten Beruf in einer 
Fachschule fortgebildet wer,den, sofern 
ihnen ~urch den Schullbesuch d~e AusÜlbung 
ihres Berufes nicht möglich ist, oder 

Ib) wegen einer vor Vollendung ,des 21. Le
bensjahr,es oder während einer späteren 
Berufsausbildung, jedoch spätestens vor 
Vollendung des 27. Lebensjahr,es,ei'nge
tretenen körperlichen oder geistigen Be
hinderun,g voraussichtlich dauernd außer
stande sind, sich selhst den Unterhalt zu 
verschaffen, und sich in keiner Anstalts
pflege hefinden. 
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6 312 der IBeilagen 

V'O r ge s chi ag e ne Fa s s u n g: 

c) wegen ,einer v'Or V'Ollendung des 21. Le
bensjahres 'Oder während einer späteren 
Berufsausbildung, jed'Och spätestens v'Or 
V'Ollendung des 27. Lehensja!hres, einge
tretenen körperlichen 'Oder geistigen Be
hinderurug v'Oraussichtlichdauernd a-ußer
stande sind, sich selbst den Unterhalt zu 
v'erschaffen, und sich in keiner Anstahs
pfleg.e befinden. 

§ 8 Abs. 1 bis 3: 

(1) ,Der einer Pers'On zustehende Betrag an 
Familien:beihilfe bestimmt sich nach der Anzahl 
·und dem Alter der Kinder, für die ihr FamiIien
beihiLfe gewährt wird. 

(2) Die Familienbeihilf,e beträgt f,ür jedes Ki'nd 
monatlich 1 000 S. Die Familienheihi1fe erhöht 
sich für jedes Kindah Beginn des Kalender
jahres, in dem das Kind das 10. Lebensjahr voll
endet, um m'On'atlich 50 S. 

(3) Di,e FamilienbeihiHeeiner V'Ollwaise (§ 6) 
heträ.gt m'Onatlich 1 000 S; sie erhöht sich a-b 
Beginn des Kalenderjahres, in dem die Voll
waise das 10. Lebensjahr v'Ollendet, um m'Onat
lich 50 S. 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Erstreckt sich die Auszahlungsverfügung 
gemäß Abs. 2 nicht auf die gesamte, dem An
spruchsberechtigten zustehende Familiwbeihilfe, 
s'Ondern nur auf die FamiIienbeihiLf,e für einzelne 
Kinder, S'O sind die aus Gründen des Alters 'Oder 
einer erheiblichen Behinderung vorgesehenen Er
höhungen dep. Kindern zuzurechnen, für welche 
die Erhöhungen gewäJhrt wer·den .. 

§ 42 a: 

Das Bundesministerium für Finanzen kann 
die Arootslöhne bestimmter Dienstnehmer v'On 
der Beitragsgr.undlage für den Dienstgebel1bei
tmgzum Ausgleich'sf'Onds für Familie11lbdhilfen 
ausnehmen, wenn die Dienstnehmer v'On einem 
Dienstgeber im Aus'iand zur Dienstleistung in 
das Inland entsendet wurden 'Oder die Dienst
nehmer v'Oneinem Dienstgeber im Inland zur 
Dienstleistung in das Ausland entsendet wur
den und die Dienstnehmer vom An's'pruch auf 
die FamilienbeihiHe gemäß § 4aus.geschl'Ossen 
sind. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

neu 

§ 8 Abs. 1 bis 3: 

(1) Der einer Pers'On zustehende Betrag an 
Familienbeihitfe bestimmt sich nach der Anzahl 
der Kinder, für die ihr Familien:beihiUe gewährt 
wird. 

(2) Die FamilienJbeihilfe beträg,t 
für ein Kind monatlich ............ 910 S, 
für zwei Kinder monatlich .......... 1 860 S, 
für drei Kinder m'Onatlich .......... 2 930 S, 
für vier Kinder m'Onatlich .......... 3 900 S, 
für jedes weitere Kind m'Onatlich .... 1 010 S. 

(3) Die Familienbeihilfeeiner V'Ollwaise (§ 6) 
'beträgt m'Onatlich 910 S. 

§ 12 Abs. 3: 

(3) Erstreckt sich die Ausz'ahlungsverfügung 
gemäß Abs. 2 n:icht auf die gesamte, dem An~ 
spruchsberechtigten zustehende Familienbeihilfe, 
s'Ondern n'ur .auf die Familienbeihilf,e für einzelne 
Kinder, S'O ist der auf ein Kind enof,allende An
teil derart zu ermi.tteln, daß der dem Anspruchs
berechti,gten zustehende GesamtJbetrag an Fami
lienbeihilfe durch die Anzahl der Kinder, für 
die ihm Familienbeihilfe gewährt wird, geteilt 
wird. § 204 der Bundesahgabenordnung, BGBL 
Nr. 194/1961, ist sinngemäß anzuwenden. Die 
gemäß § 8 Abs. 4 für ein el1heblich behindertes 
Kind gewährte Erhöhung i'st vor der Teilung 
auszuscheiden und zur Gänze der Person auszu
zahlen, der die Familienbe~hilfe für dieses Kind 
auszuzahlen ist. 

§ 42 a: 

neu 
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